
Die mit dieser Lizenz gelieferte Software und Dokumentation 
(im folgenden als «Software»,  «Applikationen» oder 
«Anwendungen» bezeichnet) werden Ihnen von der TB 
Application (Schweiz) AG (im folgenden als «TB Application oder 
Lizenzgeber» bezeichnet) zum Gebrauch als Lizenznehmer 
überlassen, jedoch nicht verkauft. «TB Application» behält 
sich alle Rechte vor, die Ihnen nicht ausdrücklich eingeräumt 
werden. Es werden lediglich Nutzungsrechte in Bezug auf die 
Schutzrechte von «TB Application» und ihren Lizenzgebern an 
der Software, aber keine weitergehenden Rechte an Patenten 
oder Schutzrechten gewährt. Die Datenträger, auf denen die 
Software aufgezeichnet ist, gehören Ihnen, «TB Application» 
und ihre Lizenzgeber bleiben jedoch Inhaber aller Rechte an der 
Software selbst.

Vertragsgegenstand
«TB Application» behält sämtliche Rechte, einschließlich 
aller Rechte des geistigen Eigentums an der Applikation 
und der Software. Alle in diesem Vertrag nicht ausdrücklich 
dem Lizenznehmer gewährten Rechte verbleiben bei «TB 
Application».

Dieser Vertrag (inkl. Anhänge) gewährt dem Lizenznehmer nach 
der Installation bzw Aktivierung der Software oder dem Aufrubbeln 
des License-Keys auf dem «Certificate of Authenticity» die 
Nutzung der Application während der Vertragsdauer.

TBapplication®-Anwendungen werden ausschliesslich 
als «Software as a Service» im «Application Service 
Providing» Verfahren lizenziert. Eine Installation auf Ihrem 
Computersystem ist nur für die Client Software möglich.

Vertragsdauer, Kündigung
Dieser Vertrag tritt mit der Installation bzw. Aktivierung 
der Software bzw. dem Aufrubbeln des License-Keys auf 
dem «Certificate of Authenticity» durch den Lizenznehmer 
(Vertragspartei) in Kraft und endet unmittelbar mit sofortiger 
Wirkung nach 30 Tagen seit inkrafttretten ohne dass es einer 
Kündigung oder Aufhebung bedarf.

Der Vertrag kann durch den Lizenznehmer nur während der 
laufenden Vertragsdauer durch rechtzeitige Bezahlung der 
Lizenz Gebühr an die TB Distribution GmbH um weitere 26 
Wochen (+- 1 Woche) verlängert werden (keine stillschweigende 
verlängerung, kein grundsätzliches Verlängerungsecht des 
Lizenznehmers). Eine Vertragsverlängerung kann ohne Angaben 
von Gründen durch «TB Application» abgelehnt werden.

Die Lizenz endet unmittelbar mit sofortiger Wirkung, ohne dass 
es einer Kündigung oder Aufhebung bedarf, wenn
•	 der Lizenznehmer auf Verlangen von «TB Application» das 

Orginal unbeschädigt «Certificate of Authenticity» nicht innert 
5 Tagen vorweisen kann.

•	 bei einer von «TB Application» akzeptierten 
Vertragsverlängerung die Lizenzgebür für die Verlängerung 
nicht bis zum Ablauf der Vertragsdauer bei «TB Application» 
eingeht.

•	 «TB Application» eine Vertragsverlängerung ablehnt.
•	 der Lizenznehmer eine Bestimmung dieses Lizenzvertrages 

verletz
•	 gesetzeswidrige oder von «TB Application» nicht akzeptierte 

Inhalte durch den Lizenznehmerzugang (Client USB-Stick) ins 
System gespeichert werden.

•	 ein Verstoss gegen die AGB’s von «TB Application» vorliegt.

«TB Application» behält sich das Recht vor, den Leistungsumfang 
und den Gebührentarif jederzeit unter Beachtung einer 
Mitteilungsfrist von 30 Tagen zu ändern. Sofern der Lizenznehmer 
diesen Änderungsvorschlag nicht akzeptieren will, hat er dies 
«TB Application» innerhalb von 10 Tagen schriftlich mitzuteilen. 
Stillschweigen gilt als Zustimmung. «TB Application» hat bei 
nicht Genehmigung des Änderuingsvorschlages das Recht, 
den Vertrag bis zum Ablauf der Vertragsdauer nach den alten 
Bestimmungen zu erfüllen (Vertrag endet automatisch mit 
Ablauf der laufenden Vertragsdauer) oder den Vertrag sofort zu 
kündigen mit einer pro rata Rückerstattung der bereits bezahlten 
Monats-Lizenzgebühr.

Sach und Rechtsmängel
Sofern Sie die Software bei einem Händler erworben haben, sind 
Ansprüche in Bezug auf eventuelle Sach- oder Rechtsmängel 
ausschließlich gegenüber diesem Händler geltend zu machen. 
Sofern Sie die Software unmittelbar von «TB Application» 
erworben haben und ein Mangel derselben auftritt, behält 
sich «TB Application» die Wahl der Art der Nacherfüllung vor. 
Kommt «TB Application» mit der Nacherfüllung in Verzug, 
geht das Wahlrecht auf Sie über. Ihre Rechte bei Sach- oder 
Rechtsmängeln sind ausgeschlossen, soweit die Software nur 
unerheblich von Beschaffenheitsangaben abweicht und/oder 
die Eignung der Software für die geschuldete Verwendung 
nur unerheblich eingeschränkt ist. Die handelsrechtlichen 
Untersuchungs- und Rügepflichten bleiben unberührt. 
Ansprüche gegen «TB Application» aus Mängeln verjähren nach 
den gesetzlichen Vorschriften, spätestens jedoch nach einem 
Jahr. Für Ansprüche bei arglistig verschwiegenen Mängeln 
sowie für Schadenersatzansprüche, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit oder auf einer verschuldeten Verletzung von Leib, 
Leben oder Gesundheit einer natürlichen Person beruhen, gilt 
jedoch stets die gesetzliche Verjährungsfrist.

Nutzung, Gewährleistung, Haftung
«TB Application» sichert zu, dass die Leistungen entsprechend 
dem jeweils gültigen Leistungsbeschrieb der Applikation und 
Software genutzt werden können und im Wesentlichen die dort 
beschriebenen Funktionen erfüllen. 

«TB Application» kann keine Garantie dafür übernehmen, dass 
die Leistungen dauernd, ununterbrochen und fehlerfrei zur 
Verfügung stehen (vgl. Leistungsbeschrieb). Die Haftung für 
Betriebsunterbrüche, die der Störungsbehebung, der Wartung 
oder der Einführung neuer Technologien dienen, ist hiermit 
wegbedungen. «TB Application» übernimmt keine Garantie 
für die Integrität der gespeicherten oder über ihr System oder 
das Internet übermittelten Daten. Jede Gewährleistung für 
die versehentliche Offenlegung sowie Beschädigung oder 
das Löschen von Daten, die über ihr System gesendet und 
empfangen werden bzw. dort gespeichert sind, sowie jeglicher 
Schäden, welche durch die Verwendung der Software durch 
den Lizenznehmer entstehen, wird ausgeschlossen. «TB 
Application» übernimmt keine Verantwortung für Schäden, 
welche Lizenznehmer durch Missbrauch der Verbindung 
(einschliesslich Viren) von Dritten zugefügt werden. 

MIT DER INSTALLATION ODER DER NUTZUNG DER SOFTWARE AKZEPTIEREN SIE ALLE BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES. 
ALLE RECHTE AM GEISTIGEN EIGENTUM DER SOFTWARE LIEGT BEI TB APPLICATION. DIE SOFTWARE WIRD LIZENZIERT UND 
NICHT VERKAUFT. TB APPLICATION ERLAUBT IHNEN NUR IM RAHMEN DIESER VERTRAGSBESTIMMUNGEN, DIE SOFTWARE 
ZU INSTALLIEREN, ZU VERWENDEN ODER AUF SONSTIGE WEISE VON DER FUNKTIONALITÄT ODER DEM GEISTIGEN 
EIGENTUM DER SOFTWARE ZU PROFITIEREN. SIND SIE MIT DEN LIZENZBESTIMMUNGEN NICHT EINVERSTANDEN, DÜRFEN 
SIE DEN LICENSE-KEY AUF DEM CERTIFICATE OF AUTHENTICITY NICHT FREI RUBBELN, DIE SOFTWARE NICHT INSTALLIEREN, 
BENUTZEN ODER AUF SONSTIGE WEISE VON DER FUNKTIONALITÄT ODER DEM GEISTIGEN EIGENTUM DER SOFTWARE ZU 
PROFITIEREN.
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Die Haftung von «TB Application» , welche auf das vorliegende 
Vertragsverhältnis zurückzuführen ist, wie auch die Haftung 
für indirekte Schäden oder Folgeschäden wie entgangener 
Gewinn, nicht realisierte Einsparungen, Ansprüche Dritter sowie 
Mangelfolgeschäden oder Schäden infolge von Datenverlusten 
wird von «TB Application» im Rahmen des gesetzlich Möglichen 
ausgeschlossen.

Für Schäden für die «TB Application» haftbar sein sollte 
(gleich aus welchen Rechtsgründen), die auf das vorliegende 
Vertragsverhältnis zurückzuführen sind, haftet «TB Application» 
im Falle eines Verschuldens bis insgesamt maximal 50% 
der in den letzten 12 Monaten vor Eintritt des Schadens vom 
Lizenznehmer gemäss diesem Vertrag bezahlten Gebühren.

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die ihm mit diesem Vertrag 
übertragenen Nutzungs- und Lizenzrechte nicht rechts- oder 
vertragswidrig zu verwenden oder verwenden zu lassen. Verboten 
sind insbesondere Handlungen und Nutzungen jeglicher Art, 
welche direkt oder indirekt Verletzungen von Immaterialgüter- 
und Persönlichkeitsrechten, mit sich bringen. Verboten sind 
auch Gewaltdarstellungen, Pornografie, Diskriminierungen 
und Aufrufe zur Gewalt und zu Straftaten. Der Lizenznehmer 
verpflichtet sich, bei der Nutzung oder dem Zugänglichmachen 
von Informationen für Dritte die Rechtsvorschriften des In- und 
Auslandes zu befolgen. Der Lizenznehmer gewährleistet die 
Geheimhaltung der Benutzeridentifikation und des Passwortes. 
Er trifft die nötigen Vorkehrung, um seine Anlagen und Daten 
vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Er trifft Schutzmassnahmen 
gegen die Verbreitung von Viren.

Der Lizenznehmer haftet für sämtliche der «TB Application» 
erwachsende Schäden, soweit diese durch eine Nutzung jeglicher 
Art verursacht werden und «TB Application» und / oder einer 
seiner Mitarbeiter dadurch straf- zivil- oder verwaltungsrechtlich 
verfolgt wird. Genugtuungsansprüche von «TB Application» 
bleiben vorbehalten. Der Lizenznehmer hält «TB Application» 
und / oder seine Mitarbeiter von Ansprüchen Dritter frei, sofern 
diese auf einer Nutzung jeglicher Art des Lizenznehmers oder 
einer Nutzung jeglicher Art, welche gemäss diesem Vertrag der 
Lizenznehmer zu verantworten hat, gründen. Der Lizenznehmer 
trägt die damit verbundenen Kosten der Rechtswahrung. 
 
Zugriffsberechtigung & Datensicherung
Für den Zugriff und die Zugriffsberechtigung auf die vom 
Lizenznehmer mittels der Software erstellten, bearbeiteten und 
gespeicherten Daten, welche auf der Serverinfrastruktur von 
«TB Application» gespeichert werden, ist ausschliesslich der 
Lizenznehmer verantwortlich. Ebenso ist der Lizenznehmer für 
die Sicherung der gespeicherten Daten alleine verantwortlich. 
(Datenbackup).

Während der Vertragsdauer erstellt «TB Application» auf 
ausdrücklichen Auftrag des Lizenznehmers ein Datenbackup auf 
ein „DLTtape IV“ oder eine „Ultrium 3 Data Cartridge“. Die Kosten 
das Datenbackups und dem Medium werden dem Lizenznehmer 
im voraus separat in Rechnung gestellt. Erst nach Eingang 
der Zahlung erstellt «TB Application» die Datensicherung und 
schickt dem Lizenznehmer das entsprechende Medium mit 
dem Datenbackup zu. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, das 
Datenbackup innert 10 Tagen nach Erhalt zu prüfen und allfällige 
Mängel umgehend schriftlich «TB Application» zu melden, 
andernfalls entfällt jegliche Haftung von «TB Application» für das 
erstellte Datenbackup.

Unmittelbar nach Ablauf der Vertragsdauer ist «TB Application» 
berechtigt,  alle Daten unwiderruflich vom System gelöscht. Ein 
Anspruch auf irgendeine Art von Entschädigung seitens des 
Lizenznehmers ist ausgeschlossen.

Technischer Support
Aufgrund der günsigten Softwarepreise können wir nur 3 
kostenlose «Next Business Day» E-Mail Support Anfragen 
bieten. Danach ist der Support grundsätzlich kostenpflichtig.

Diverse Bestimmungen
«TB Application» behält sich das Recht vor, Nutzungen 
welche rechts- oder vertragswidrig sein könnten oder den 
Systembetrieb der TB Application (Schweiz) AG Umgebung 
stören ohne Vorwarnung zu unterbinden, bis der Umstand 
durch den Lizenznehmer behoben ist. Der anfallende Aufwand 
bei «TB Application»  wird dem Lizenznehmer verrechnet. 
In schwerwiegenden Fällen und im Wiederholungsfall 
ist «TB Application»  berechtigt, den Vertrag ohne 
Entschädigungsanspruch fristlos aufzulösen. Weitere Ansprüche 
von «TB Application» bleiben vorbehalten.

Ist der Lizenznehmer mit der Zahlung einer Rechnung (von 
TB Application oder TB Distribution GmbH )welche direkt oder 
indirekt mit der Software in Verbindung steht (zB. Hardware, 
Device Clients oder Software Entwicklung) 10 Tage in Verzug 
(Generelles Zahlungsziel 10 Tage) ist «TB Application» 
berechtig den Softwarezugang bzw. die Softwarenutzung und 
alle Leistungen bis zum Zahlungseingang zu sistieren. Die 
effektiven Lizenzgebühr für den Zeitraum der Sistierung in 
ganzen Tagen wird dem Lizenznehmer von «TB Application» 
zurück bezahlt. Ansprüche auf weitere Entschädigungen 
(Schadensersatz, Lohnausfall, usw.) seitens des Lizenznehmers 
sind ausgeschlossen.

Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
zur Gültigkeit der Schriftform. Davon ausgenommen sind die 
Anhänge, welche in der jeweils gültigen Form auf dem Internet 
publiziert werden. Mit der weiteren Benutzung durch den 
Lizenznehmer akzeptiert dieser die jeweiligen Änderungen. 

Mitarbeiter und / oder Beauftragte von «TB Application»  
können keine von diesem Vertrag (inkl. Anhänge) abweichende 
Vereinbarungen treffen, insbesondere auch keine Zusicherungen 
abgeben.

«TB Application» ist berechtigt, die auf Abschluss und Erfüllung 
erhebenden Steuern, Abgaben und Gebühren, insbesondere die 
MwSt, separat in Rechnung zu stellen.

Mitteilungen unter diesem Vertrag sind in schriftlicher Form, 
per Brief oder Telefax/E-Mail mit anschliessender brieflicher 
Bestätigung, an die obenaufgeführten Adresse der Vertragspartei 
zu übermitteln. Ausgenommen sind davon Mitteilungen bezüglich 
Änderung oder Ergänzung der Anhänge. Diese werden mit einer 
Aufschaltung auf dem Internet dem Lizenznehmer mitgeteilt.
Dieser Vertrag (inkl. Anhänge) regelt die Beziehung der Parteien 
in bezug auf den Vertrag abschliessend.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Dieser Vertrag, alle daraus entspringenden Rechte und 
Pflichten sowie alle Zusätze, Erklärungen und Klagen, die sich 
auf diesen Vertrag stützen, unterstehen ausschliesslich dem 
schweizerischen Recht.

Während allfällige Streitigkeit werden alle Leistungen seitens TB 
Application (Schweiz) AG bis zur rechtskräftigen entscheidung 
sistiert. Die effektiven Lizenzgebühr für den Zeitraum der 
Sistierung in ganzen Tagen wird dem Lizenznehmer von 
«TB Application» zurück bezahlt. Ansprüche auf weitere 
Entschädigungen (Schadensersatz, Lohnausfall, usw.) seitens 
des Lizenznehmers sind ausgeschlossen.

Für allfällige Streitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus 
diesem Vertrag ergeben, gilt ausschliesslich der Gerichtsstand 
am Sitz von TB Application (Schweiz) AG.
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